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Weinmann: Corona-Maßnahmen an vielen Stellen widersprüchlich

Landtag muss auch bei der Hotspotstrategie beteiligt werden.

 

Zu der Abstimmung des Landtages über die aktuelle Corona-Verordnung erklärt der rechtspolitische
Sprecher der FDP/DVP Fraktion Nico Weinmann:

 

„In den vergangenen Wochen befasste sich der Landtag in mehreren Sondersitzungen mit
Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Die FDP/DVP Fraktion hat dabei Maßnahmen mitgetragen,
soweit sie zielgerichtet auf die Bekämpfung der Pandemie ausgerichtet sind. Die ausschließliche
Fokussierung auf die 7-Tage-Inzidenz begegnet hingegen fachlichen und verfassungsrechtlichen
Bedenken. Stattdessen wollen wir den Bewertungsmaßstab verbreitern, hin zu einem Ampelsystem, das
beispielsweise neben den insgesamt durchgeführten Testungen, auch die Situation der tatsächlich
Erkrankten, die Infektiosität sowie die Behandlungskapazitäten vor Ort berücksichtigt.

 

Mit einem Entschließungsantrag verlangen wir von der Landesregierung auch eine Beteiligung des
Landtags bei der Hotspotstrategie, die für uns bislang aus vielerlei Gründen nicht nachvollziehbar ist.
Dazu müssen die zentralen Handlungspunkte in einer Verordnung und nicht in einem rein
behördeninternen Erlass ergehen. Die Gerichte haben sehr deutlich gemacht, dass
Grundrechtseinschränkungen nur bei einer angemesseneren Parlamentsbeteiligung zulässig sind. Die
nun angestrebte Erlass-Politik aus den Hinterzimmern des Sozialministeriums wird den Anforderungen
der Gerichte, aber auch der Bedeutung des Landtags nicht gerecht.

 

Insgesamt wird sich bald zeigen, ob die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und die Umsetzung des
Landes vor den Gerichten standhalten. Das wenige, was wir bislang über die Hotspot-Strategie wissen,
kann etwa zu widersinnigen Ausweichbewegungen der Bürger auf benachbarte Kreise führen. Genauso
widersprüchlich ist das Verbot, in einer Tennishalle auf mehreren Plätzen gleichzeitig zu spielen, obwohl
dabei keinerlei Kontakt zwischen den Spielern besteht. Es wird auch kaum ein Hotel für vier Tage den
Betrieb hochfahren, sodass sich Familien in den Weihnachtstagen rund um die Uhr in beengten
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Wohnungen aufhalten müssen. Das Hickhack um den Beginn der Schulferien zeugt von einem
chaotischen Management im Kultusministerium. Zweifel bestehen auch daran, ob die Benachteiligung
von größeren Einzelhandel durch die 800 m² Regelungen nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt.

 

Wir brauchen hier eine klare Strategie, eine verlässliche Ansage, wann und unter welchen
Voraussetzungen es für Kultur, Hotellerie und Gastronomie weitergeht. Dem wird diese Corona-
Verordnung nicht gerecht. Auch wenn einiges darin passt, kommt manches zu spät und vieles passt gar
nicht. Diese Corona-Verordnung können wir daher so nicht mittragen.“

 


